
(d) Gemäß den von den Alliierten Vertretern zu erteilenden Anwei
sungen räumen die genannten Streitkräfte sämtliche außerhalb der deut
schen Grenzen, so wie diese am 31. Dezember 1937 bestanden, liegenden 
Gebiete.

(e) Zivile Polizeiabteilungen, die zum Zwecke der Aufrechterhaltung 
der Ruhe und Ordnung und der Leistung des Wachdienstes nur mit Hand
waffen auszuriisten sind, werden von den Alliierten Vertretern bestimmt.

Artikel 3

(a) Alle Militär-, Marine- und Zivilflugzeuge jeder Art und jeder 
Nationalität, die sich in Deutschland und in von Deutschland besetjten oder 
beherrschten Gebieten und Gewässern befinden, verbleiben bis zur Er
teilung von weiteren Anweisungen auf dem Boden bzw. auf dem Wasser 
oder an Bord von Schiffen. Ausgenommen sind die in alliierten Diensten 
stehenden Flugzeuge.

(b) Alle deutschen oder von Deutschland beherrschten Flugzeuge, die 
sich auf oder über Gebieten und Gewässern außerhalb des deutschen Macht
gebietes befinden, haben sich sofort nach Deutschland oder an irgendeinen 
anderen von den Alliierten Vertretern zu bestimmenden Ort zu begeben.

Artikel 4

(a) Alle deutschen und von Deutschland beherrschten Uber- und Unter
wasserkriegsschiffe, Marinehilfsfahrzeuge, Handelsschiffe und sonstige 
Wasserfahrzeuge, wo sie sich zur Zeit der Abgabe dieser Deklaration auch 
immer befinden mögen, sowie alle anderen in deutschen Häfen befindlichen 
Handelsschiffe jeder Nationalität, haben in den von den Alliierten Ver
tretern zu bestimmenden Häfen oder Stütjpunkten zu verbleiben bzw. sich 
sofort dorthin zu begeben. Die Besamungen der genannten Fahrzeuge blei
ben bis zur Erteilung weiterer Anweisungen an Bord.

(b) Alle Schiffe und sonstige Wasserfahrzeuge der Vereinten Nationen, 
die zur Zeit der Abgabe dieser Deklaration, gleichgültig, ob der Rechts
titel nach prisengerichtlichen oder sonstigen Verfahren übertragen worden 
ist, zur Verfügung Deutschlands stehen oder von Deutschland beherrscht 
sind, begeben sich an die von den Alliierten Vertretern zu bestimmenden 
Häfen oder Stümpunkte, und zwar zu den Zeiten, die ebenfalls von den 
Alliierten Vertretern bestimmt werden.

Artikel 5
(a) Alle oder jeder einzelne der folgenden Gegenstände im Besi^ der 

deutschen Streitkräfte oder unter deutschem Befehl oder zur deutschen 
Verfügung sind unversehrt und in gutem Zustand zur Verfügung der 
Alliierten Vertreter zu halten für die Zwecke, zu den Zeiten und an den 
Orten, die von letjteren bestimmt werden:

(I) alle Waffen, Munition, Sprengstoffe, Kriegsgerät, Kriegsvorräte und 
alle anderen Kriegsmittel sowie sonstiges Kriegsmaterial jeder Art;
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